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Ausgehend von der Bedeutung der Seeschiffahrt für die 
Volkswirtschaft der Deutschen Demokratischen Republik und 
zur Förderung und Vertiefung der friedlichen und gleich
berechtigten internationalen wirtschaftlichen Zusammen
arbeit beschließt die Volkskammer der Deutschen Demokra
tischen Republik folgendes Gesetz:

E r s t e s  K a p i t e l

Grundsätze
§ 1

(1) Die Seeschiffahrt der Deutschen Demokratischen Repu
blik hat aktiv zum friedlichen und weltweiten Austausch von 
Waren beizutragen und die internationale wirtschaftliche 
Zusammenarbeit zu erweitern. Dabei haben die der See
schiffahrt dienenden Betriebe und Einrichtungen die Auf
gabe, durch die planmäßige proportionale Entwicklung des 
Gütertransports und anderer Leistungen die außenwirtschaft
lichen Beziehungen der Deutschen Demokratischen Republik, 
insbesondere die sozialistische ökonomische Integration, zu 
fördern.

(2) Bei der Durchführung der Seeschiffahrt sind die inter
nationalen Verpflichtungen zu erfüllen, die sich für die Part
ner und Beteiligten aus den allgemein anerkannten, dem 
Frieden und der friedlichen Zusammenarbeit der Völker 
dienenden Regeln des Völkerrechts ergeben.

(3) Die Bestimmungen dieses Gesetzes sind nicht anzuwen
den, soweit in völkerrechtlichen Verträgen, an denen die 
Deutsche Demokratische Republik beteiligt ist, etwas anderes 
festgelegt ist.

§ 2
(1) Der Verkehr ausländischer Schiffe ist in den Häfen, 

inneren Seegewässem und Territorialgewässern der Deut
schen Demokratischen Republik im Rahmen der Regeln des 
allgemein anerkannten Völkerrechts, völkerrechtlicher Ver
träge, deren Partner die Deutsche Demokratische Republik 
ist, und gemäß den Rechtsvorschriften der Deutschen Demo
kratischen Republik gestattet.

(2) Die Personenbeförderung und der Gütertransport zwi
schen Häfen innerhalb der Deutschen Demokratischen Repu
blik oder die Erbringung von anderen Leistungen in den 
Häfen, inneren Seegewässern oder Territorialgewässem der 
Deutschen Demokratischen Republik ist ausländischen Schiffen 
nur gestattet, wenn das in völkerrechtlichen Verträgen, deren 
Partner die Deutsche Demokratische Republik ist, oder in 
Rechtsvorschriften der Deutschen Demokratischen Republik 
vorgesehen ist oder wenn eine besondere staatliche Genehmi
gung erteilt wurde.

§3
(1) Dieses Gesetz regelt die Herstellung und Gestaltung der 

für die Seeschiffahrt erforderlichen wirtschaftlichen Bezie
hungen zwischen den Vertragspartnern und anderen Beteilig
ten.

(2) Die Vertragspartner können von den Bestimmungen 
dieses Gesetzes abweichende Vereinbarungen treffen, soweit 
das durch dieses Gesetz nicht ausdrücklich ausgeschlossen ist.

(3) Zur Seeschiffahrt gehören der Betrieb und die Verwen
dung von Schiffen auf dem Offenen Meer und damit zusam
menhängenden Gewässern für die Personenbeförderung, den 
Gütertransport sowie für andere wirtschaftliche, wissen
schaftliche und sonstige Zwecke.

(4) Als Schilfe gelten in diesem Gesetz Wasserfahrzeuge 
— mit Ausnahme von Sportbooten — sowie schwimmende und 
feste Anlagen, die auf dem Offenen Meer und damit zusam
menhängenden Gewässern eingesetzt sind.

(5) Die Rechtsbeziehungen aus der Personenbeförderung 
und dem Gütertransport im Fährverkehr und in der Binnen
schiffahrt unterliegen nicht diesem Gesetz, auch wenn sie 
ganz oder teilweise auf dem Offenen Meer und damit zusam
menhängenden Gewässern durchgeführt werden. Die Ver
tragspartner können die Anwendung dieses Gesetzes verein
baren.

Z w e i t e s  K a p i t e l  

Verträge über Transportleistungen

E r s t e r  A b s c h n i t t  

Allgemeine Bestimmungen und Vertragsarten

§ 4
Seefrachtvertrag

(1) Durch den Seefrachtvertrag verpflichtet sich der Ver
frachter, ihm zum Transport übergebene Güter auf dem See
wege zum Bestimmungshafen zu transportieren und dem 
Empfänger abzuliefem. Der Befrachter verpflichtet sich zur 
Zahlung der Fracht.

(2) Der Transport umfaßt die Zeit von der Übernahme bis 
zur Ablieferung der Güter.

(3) Befrachter und Verfrachter können eine schriftliche Be
stätigung über den Abschluß des Seefrachtvertrages ver
langen.

(4) Die Absätze 2 und 3 gelten auch für die Verträge gemäß 
den §§ 6 bis 8.


